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▼B
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 5. Februar 1993

über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen und die Beurkundung
für die Einfuhr von registrierten Equiden sowie Zucht- und Nutze-

quiden

(93/197/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/426/EWG des Rates vom 26. Juni 1990
zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Vorschriften für das
Verbringen von Equiden und für ihre Einfuhr aus Drittländern (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/36/EWG (2), insbesondere auf
Artikel 15 Buchstabe a) und Artikel 16,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit der Entscheidung 79/542/EWG des Rates (3), zuletzt geändert
durch die Entscheidung 93/100/EWG der Kommission (4), ist eine Liste
der Drittländer aufgestellt worden, aus denen die Mitgliedstaaten unter
anderem die Einfuhr von Equiden zulassen.

Es ist auch notwendig, die Regionalisierung bestimmter in vorge-
nannter Liste aufgeführter Drittländer zu berücksichtigen, die Inhalt
der Entscheidung 92/160/EWG der Kommission (5), geändert durch
die Entscheidung 92/161/EWG (6), ist.

Die zuständigen nationalen Veterinärbehörden haben sich verpflichtet,
der Kommission und den Mitgliedstaaten fernschriftlich oder mit Fern-
kopierer binnen 24 Stunden von der Bestätigung des Auftretens einer
infektiösen oder ansteckenden Krankheit bei Equiden der Listen A
und B des Internationalen Tierseuchenamtes oder von der Annahme
eines entsprechenden Impfprogramms oder innerhalb einer angeme-
ssenen Frist von beabsichtigten Änderungen der nationalen
Vorschriften für die Einfuhr von Equiden Mitteilung zu machen.

Die zu erlassenden Bedingungen für die Einfuhr von Zucht- und Nutze-
quiden gelten unbeschadet der Richtlinie 86/469/EWG des Rates (7),
gemäß der keine Thyreostatika, Östrogene, Androgene oder Gestagene
zum Mästen von Equiden verwendet werden dürfen.

Bei der Einfuhr von Equiden müssen die Mitgliedstaaten die
Vorschriften der Richtlinie 91/496/EWG des Rates vom 15. Juli 1991
zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrollen von aus
Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Tieren sowie zur
Änderung der Richtlinien 89/662/EWG, 90/425/EWG und 90/675/
EWG (8), geändert durch die Entscheidung 92/438/EWG (9), einhalten.

Vergleichbare tierseuchenrechtliche Situationen in bestimmten Drittlän-
dern gestatten die Einteilung in diesbezügliche Gruppen hinsichtlich
der Einfuhr von Equiden.

Equiden unterschiedlicher Kategorien haben ihre Besonderheiten, und
ihre Einfuhr wird für unterschiedliche Zwecke gestattet. Daher müssen
spezifische tierseuchenrechtliche Anforderungen für die Einfuhr von
registrierten Equiden und Zucht- und Nutzequiden gelten.
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▼B
Die unterschiedlichen tierseuchenrechtlichen Situationen machen die
Ausstellung entsprechender spezifischer Gesundheitsbescheinigungen
für registrierte Equiden sowie Zucht- und Nutzequiden notwendig.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der
Stellungnahme des Ständigen Veterinärausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Unbeschadet der Entscheidung 92/160/EWG gestatten die Mitglied-
staaten die Einfuhr von registrierten Equiden und Zucht- und
Nutzequiden, die

— aus den in Anhang I genannten Drittländern stammen,
— den Bedingungen entsprechen, die in dem entsprechenden Muster

für eine Tiergesundheitsbescheinigung in Anhang II aufgeführt sind.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.
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▼B
ANHANG I

Gruppe A

Schweiz (CH), Falklandinseln (FK), Grönland (GL), Island (IS)

Gruppe B

Australien (AU), Bulgarien (BG), Belarus (BY), Kroatien (HR), Kirgisi-
stan (1) (2) (KG), ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (3) (MK),
Neuseeland (NZ), Rumänien (RO), Russland (1) (RU), Ukraine (UA), Bundesre-
publik Jugoslawien (YU)

Gruppe C

Kanada (CA), Hongkong (HK), Japan (JP), Republik Korea (KR), Macau (MO),
Malaysia (Halbinsel) (MY), Singapur (SG), Thailand (TH), Vereinigte Staaten
von Amerika (US)

Gruppe D

Argentinien (AR), Barbados (2) (BB), Bermudas (2) (BM), Bolivien (2) (BO),
Brasilien (1) (BR), Chile (CL), Kuba (2) (CU), Jamaika (2) (JM), Mexiko (1)
(MX), Peru (1) (2) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Gruppe E

Vereinigte Arabische Emirate (2) (AE), Bahrain (2) (BH), Algerien (DZ),
Ägypten (1) (2) (EG), Israel (IL), Jordanien (2) (JO), Kuwait (2) (KW), Libanon (2)
(LB), Libyen (2) (LY), Marokko (MA), Mauritius (MU), Oman (2) (OM),
Katar (2) (QA), Saudi-Arabien (1) (2) (SA), Syrien (2) (SY), Tunesien (TN),
Türkei (1) (2) (TR)

Gruppe F

Südafrika (1)

Gruppe G

Saint Pierre und Miquelon (PM)
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(1) Regionalisierung des Landes gemäß der Entscheidung 92/160/EWG der Kommission.
(2) Nur registrierte Pferde.
(3) Vorläufiger Code, der keine Auswirkungen auf die endgültige Bezeichnung des Landes

hat, die nach Abschluss der laufenden Verhandlungen bei den Vereinten Nationen fest-
gelegt wird.
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▼A2
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▼B
ANHANG II

A. Gesundheitsbescheinigung für die Einfuhr von registrierten Equiden und
Zucht- und Nutzequiden aus Drittländern der Gruppe A.

B. Gesundheitsbescheinigung für die Einfuhr von registrierten Equiden und
Zucht- und Nutzequiden aus Drittländern der Gruppe B.

C. Gesundheitsbescheinigung für die Einfuhr von registrierten Equiden und
Zucht- und Nutzequiden aus Drittländern der Gruppe C.

D. Gesundheitsbescheinigung für die Einfuhr von registrierten Equiden und
Zucht- und Nutzequiden aus Drittländern der Gruppe D.

E. Gesundheitsbescheinigung für die Einfuhr von registrierten Equiden und
Zucht- und Nutzequiden aus Drittländern der Gruppe E.

F. Gesundheitsbescheinigung für die Einfuhr von registrierten Equiden sowie
Zucht- und Nutzequiden aus Drittländern der Gruppe F in die Gemeinschaft.

G. Gesundheitsbescheinigung für die Einfuhr von registrierten Equiden und
Zucht- und Nutzequiden aus Drittländern der Gruppe G
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